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RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
8. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 04. APRIL 2007, MIT DER MITGLIEDER UND 
ERSATZMITGLIEDER DES KONTROLLRATES FÜR DAS SCHULLEITER-AUSWAHLVERFAHREN BESTELLT WERDEN 
 
Unter Berufung auf § 7 Abs 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz 1962, idgF, in Verbindung mit § 1 der Geschäftsordnung des Kontrollrates des 
Kollegiums des Landesschulrates für Oberösterreich werden aufgrund eines Vorschlages der im Kollegium vertretenen Fraktionen der GRÜNEN 
nachfolgende Personen mit sofortiger Wirksamkeit als Mitglied und Ersatzmitglied des Kontrollrates für das Schulleiter-Auswahlverfahren 
bestellt: 
 
Fraktion Mitglied  Ersatzmitglied 
 
GRÜNE Prof. OStR Mag. Wolfgang Mühllechner Prof. Mag. Erwin Dorn 
 
Der Amtsführende Präsident  
des Landesschulrates für OÖ 
Fritz Enzenhofer 

(A9-77/4-2007) 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
AUSSCHREIBUNG 
 
Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangt vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Kultur mit Wirksamkeit vom 03. September 2007 am Akademischen Gymnasium 4020 Linz, Spittelwiese 14, die Stelle einer Schulärztin/eines 
Schularztes mit einem Beschäftigungsausmaß von ca. 9 Wochenstunden zur Besetzung. 
 
Erfordernisse für die Bewerbung um die Stelle sind: 
 
1. die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU- bzw. EWR-Landes 
2. die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. als Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 
3. Teamfähigkeit 
4. Fähigkeit zum Umgang mit Jugendlichen 
 

Weiters sind folgende Kenntnisse und Erfahrungen wünschenswert: 

 
-  sportmedizinische Ausbildung und Erfahrung 
-  Kenntnisse und Erfahrung bezüglich Verhaltensstörungen und psychosomatischer Erkrankungen bei Jugendlichen 
-  Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Suchtgiftvorsorge 
-  eine mehrjährige Tätigkeit als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 
-  Teilnahme am Schulärzteseminar der Österreichischen Ärztekammer 
-  Erfahrung in schulärztlicher Tätigkeit 
 
 
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerberinnen, die für die angestrebte Planstelle nicht geringer geeignet sind als der 
bestgeeignete Mitbewerber, werden bevorzugt aufgenommen. 
 
Die Bewerbungen sind unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen an den Landesschulrat für Oberösterreich 4040 Linz, Sonnensteinstraße 
20, einzubringen, wo auch weitere Auskünfte eingeholt werden können.  
Ein Bewerbungsansuchen gilt als rechtzeitig eingebracht, wenn es spätestens am Tage der Beendigung der Bewerbungsfrist, das ist der  
31. Mai 2007, beim Landesschulrat für Oberösterreich einlangt ist oder an diesem Tag der postalischen Beförderung übergeben wurde.  
 

Die erforderlichen Unterlagen sind: 

1. Geburtsurkunde 
2. Staatsbürgerschaftsnachweis 
3. Promotionsurkunde 
4. Nachweis über die Berechtigung zur selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. als 

Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 
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5. Original-Bescheinigung über Verurteilungen gemäß § 10 des Strafregister-Gesetzes 1968, die nicht älter als 6 Monate sein darf 
6. ausführlich und eigenhändig geschriebener Lebenslauf 
7. im Falle der Ausübung der ärztlichen Praxis die Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer über die Niederlassung als selbständiger 

Arzt/selbstständige Ärztin für Allgemeinmedizin oder als Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde und über Art und Umfang von allenfalls 
bestehenden Vertragsverhältnissen mit Sozialversicherungsträgern 

8. Erklärungen des Bewerbers/der Bewerberin über sämtliche weitere ärztliche Tätigkeiten unter Anschluss einer diesbezüglichen 
Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer (zB als Amtsarzt/Amtsärztin, Schularzt/Schulärztin, Betriebsarzt/Betriebsärztin, 
Konsulent/Konsulentin, Praxisvertretung, Sachverständiger/Sachverständige) 

9. Nachweis über allfällige sonstige Kenntnisse und Erfahrungen 
10. Eventuell vorhandene Zusatzdiplome der Österreichischen Ärztekammer 

(A9-15-30/1-ad1-2007 – Herr Dr. Zerbs) 
 
 
 
 
PERSONALNACHRICHTEN 
 
Der Bundespräsident hat Herrn W.OAR Hermann Hofbauer mit Entschließung vom 07. 12. 2006 den Berufstitel 
 

"REGIERUNGSRAT" 
 

verliehen. 
 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat nachstehend angeführten Lehrern/Lehrerinnen Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
 
Prof. OStR Mag. Reinhilde Riessner, BRG Linz, Hamerlingstraße 
Prof. OStR Mag. Hans Fischlmayr, BG/BRG Bad Ischl 
Prof. Mag. Herbert Hofinger, BG/BRG Bad Ischl 
Prof. Mag. Josef Pührer, BG/BRG Bad Ischl 
Dr. Christa Kiblböck, BRG Wels, Wallererstraße 
Prof. OStR Mag. Johann Leutgeb, BRG Wels, Wallererstraße 
 
 
 
 

ANLAGE ZUM VERORDNUNGSBLATT  
 
"EDUCATION" – UNIVERSITÄTSLEHRGANG DER DONAU-UNIVERSITÄT KREMS 
 
 
 
 

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ – ANLAGE  
 
FORT- UND WEITERBILDUNGSANGEBOTE AB WINTERSEMESTER 2007/08 
 
 
 
 

BILDUNGSANSTALT FÜR KINDERGARTENPÄDAGOGIK RIED IM INNKREIS - ANLAGE 
 
"GEGLÜCKTES LEBEN – DEN KINDERN ANS HERZ GELEGT" 
 
Hinweis: Für die inhaltliche und orthografische Richtigkeit der Anlagen zeichnet der jeweilige Verfasser/die jeweilige Verfasserin verantwortlich. 
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